
OA1 Antrag auf Neufassung der Bundesschiedsordnung

Antragsteller*in: Bundesschiedsgericht

Antragstext

1

2

3

4

Der Bundeskongress der JEF Deutschland möge beschließen, die aktuelle
Schiedsordnung
durch folgende Schiedsordnung im Sinne des § 29 Absatz 3 der Bundessatzung der
JEF

5 Deutschland zu ersetzen.

6 _______ ANFANG _____

7 Junge Europäische Föderalist:innen Deutschland

8 Schiedsordnung

9 Durch den Bundeskongress am 21.10.2023 in Heidelberg beschlossene Neufassung.

10 Inhaltsübersicht

11 [...]

12 I. Gerichtsverfassung

13 § 1 Aufgaben und Grundsätze

14

15

16

17

18

(1) Das Bundesschiedsgericht hat die Aufgabe, auf Antrag in allen rechtlich
relevanten Streitigkeiten innerhalb des Bundesverbands tätig zu werden. Dabei
soll es in jedem Stadium des Verfahrens versuchen, einen Ausgleich zwischen den
Parteien herbeizuführen. Es soll mit den anderen, zur Streitbeilegung berufenen
Stellen im Verband zusammenarbeiten.

19

20

(2) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts sind unabhängig und an Weisungen
nicht gebunden.
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21 § 2 Zusammensetzung

22

23

24

25

26

27

(1) Das Bundesschiedsgericht besteht aus drei ordentlichen Mitgliedern und zwar
der*dem Vorsitzenden, die*der die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen
Richtergesetz haben soll, und zwei weiteren Mitgliedern, von denen mindestens
ein Mitglied die Erste Juristische Prüfung erfolgreich absolviert haben muss. In
jedem Schiedsverfahren kann jede Schiedspartei ein weiteres Mitglied benennen
(sonstige Mitglieder).

28

29

30

31

32

(2) Vorsitzende*r und Beisitzende dürfen kein anderes Wahlamt auf Bundesebene
ausüben. Sie sollen nicht demselben Landesverband angehören und sollen über
mindestens zweijährige Erfahrung in einem Organ der JEF Deutschland verfügen.
Der*die Vorsitzende soll durch seine*ihre Persönlichkeit und bisherige Tätigkeit
in dem Verband Gewähr für eine unparteiische Amtsausübung bieten.

33

34

35

36

37

38

39

(3) Vorsitzende*r und Beisitzende werden für die Dauer von 2 Jahren auf
Vorschlag des Bundesvorstands, der zuvor das Präsidium des Bundesausschusses
anhören soll, durch den Bundeskongress, der bezüglich des geschäftsführenden
Bundesvorstands kein turnusgemäßer Wahlkongress ist, gewählt. Sie bleiben im
Amt, bis ein neues Bundesschiedsgericht gewählt ist, längstens jedoch vier
Jahre. Sie können, außer in den durch Absatz 4 bestimmten Fällen, nicht
abgewählt werden. Ihre Wiederwahl ist zulässig.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

(4) Der*die Vorsitzende*r und ein*e Beisitzer*in können auf Antrag des Präsidium
des Bundesausschusses oder des Bundesvorstands durch den Bundeskongress oder den
Bundesausschuss abgewählt werden, falls sie durch ihre Amtsausübung oder
anderweitiges verbandliches oder politisches Auftreten mehr als ein Mal entweder
das Ansehen des Verbands gröblich beschädigt haben oder nicht mehr die Gewähr
dafür bieten, die Ziele und Grundsätze gemäß der Satzung der JEF Deutschland zu
verfolgen. Allen Mitgliedern des Bundesschiedsgerichts ist vor dem Beschluss die
Gelegenheit zur schriftlichen und mündlichen Stellungnahme zu geben. Es bedarf
in Bundeskongress und Bundesausschuss jeweils einer Mehrheit von 7/8 der
gewählten Delegierten.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

(5) Die sonstigen Mitglieder werden durch die Parteien eines Schiedsverfahrens
für das jeweils gegenständliche Verfahren benannt. Jede Schiedspartei kann ein
Mitglied benennen. Diese Mitglieder dürfen in demselben Verfahren nicht in mehr
als einer Instanz Mitglied eines Schiedsgerichts sein. Sie dürfen nicht in mehr
als einem zeitgleich anhängigen Verfahren am Bundesschiedsgericht Mitglied sein.
Sie sollen durch ihre Persönlichkeit und bisherige verbandliche Tätigkeit Gewähr
dafür bieten, als Teil des Bundesschiedsgerichts sach- und lösungsorientiert
mitzuarbeiten. Der*die Vorsitzende fordert die Parteien mit Zustellung des
verfahrenseinleitenden Antrags auf, das Mitglied zu benennen.

59 (6) Das Bundesschiedsgericht kann sich eine Geschäftsordnung geben.
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60 § 3 Geschäftsführung

61

62

(1) Die Geschäftsstelle des Bundesschiedsgerichts ist am Sitz des Junge
Europäische Föderalist:innen Deutschland e.V..

63

64

65

66

67

(2) Der*die Vorsitzende führt die Geschäfte des Bundesschiedsgerichts. Das
Bundessekretariat der JEF Deutschland ist verpflichtet, die Arbeit des
Bundesschiedsgerichtes zu unterstützen. Der*die Vorsitzende kann den*die
Bundessekretär*in, soweit erforderlich, dazu auffordern, arbeitsrechtliche
Weisungen gegenüber dem Bundessekretariat zu erlassen.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

(3) Das Bundesschiedsgericht hat gegenüber dem Bundesverband Anspruch auf
Erstattung von für seine Arbeit erforderlichen Reise- und Übernachtungskosten
sowie Auslagen. Die Entscheidung, welche Kosten für die Arbeit des
Bundesschiedsgerichtes im Einzelfall erforderlich sind, liegt bei den
ordentlichen Mitgliedern des Bundesschiedsgerichts. Eine Entscheidung hierzu
bedarf der einfachen Mehrheit. Der*die Bundesschatzmeister*in ist vor einer
Entscheidung anzuhören. Die Grenzen des Anspruchs auf Reise- und
Übernachtungskosten richten sich dem Grunde und der Höhe nach dem Anspruch der
Mitglieder des Bundesvorstandes. Die Erstattung von Auslagen setzt die
Zustimmung der*des Bundesschatzmeister*in voraus.

78 § 4 Vertretung bei Verhinderung und Ausscheiden, Nachwahl

79

80

81

82

83

84

85

(1) Die*der Vorsitzende wird im Falle der Verhinderung durch das ordentliche
Mitglied vertreten, das über eine Befähigung zum Richter*innenamt verfügt,
ansonsten dasjenige, das dem Schiedsgericht am längsten angehört. Bei gleicher
Dauer der Zugehörigkeit entscheidet das Lebensalter. Die übrigen ordentlichen
Mitglieder vertreten sich gegenseitig. Bei gleichzeitiger Verhinderung der
beiden Beisitzenden ist das Bundesschiedsgericht geschäfts- aber nicht
entscheidungsfähig.

86

87

88

89

90

91

92

93

94

(2) Scheidet ein*e Beisitzer*in auf Dauer aus, so übernimmt das ordentliche
Mitglied, das nicht Vorsitzende*r ist, bis zur Nachwahl des*der Nachfolger*in
seine Stellvertretung. Die Nachwahl erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden nach
Anhörung des Bundesvorstands auf dem Bundesausschuss, der zeitlich auf das
Ausscheiden folgt. Der darauf folgende Bundeskongress muss die Nachwahl
bestätigen. Die Nachwahl setzt voraus, dass das ausscheidende Mitglied gegenüber
dem*der Vorsitzenden, dem Präsidium des Bundesausschusses und dem*der
Bundessekretär*in eindeutig und unzweifelhaft sein dauerhaftes Ausscheiden auf
eigenen Entschluss mitgeteilt hat.

95 § 4a Befangenheit
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96

97

(1) Gegen die Mitglieder des Bundesschiedsgerichtes kann von jeder Partei wegen
Besorgnis der Befangenheit ein Antrag auf Ablehnung gestellt werden.

98

99

100

(2) Die Partei hat das Ablehnungsgesuch unter Angabe der Gründe unverzüglich
vorzubringen, nachdem ihr der Umstand bekannt geworden ist, der die Besorgnis
der Befangenheit rechtfertigen kann.

101

102

103

104

105

106

107

(3) Über den Antrag auf Befangenheit entscheidet das Bundesschiedsgericht in der
jeweiligen Besetzung ohne das Mitglied, gegen das sich der Antrag auf Ablehnung
richtet. In dem Fall der Ablehnung rückt für das gegenständliche
Schiedsverfahren ein weiteres Mitglied mit den Rechten und Pflichten eines
ordentlichen Mitglieds nach, welches von den Schiedsparteien im Einvernehmen mit
den verbliebenen ordentlichen Mitgliedern bestimmt wird (nachrückendes
Mitglied). § 2 Abs. 2 dieser Ordnung gilt entsprechend.

108

109

(4) Jedes Mitglied des Bundesschiedsgerichtes kann sich unter Angabe von Gründen
selbst für befangen erklären.

110 §5 Allgemeine Formvorschriften

111

112

113

114

(1) Soweit die Schriftform angeordnet ist, kann diese durch Textform ersetzt
werden, soweit der*die Ersteller*in eindeutig identifizierbar ist und durch
Angabe einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer Erreichbarkeit sichergestellt
ist. Das gilt nicht für

115

116

- den verfahrenseinleitenden Antrag in Verfahren nach § 7 lit. b) dieser Ordnung
und

117 - den Schiedsspruch,

118 welche aber vorab in Textform übermittelt werden können.

119

120

121

(2) Soweit eine Zustellung angeordnet ist, kann diese durch eine Übermittlung
auf elektronischem Wege gegen formlose Empfangsbestätigung ersetzt werden. Dies
gilt nicht in Verfahren nach § 7 lit. b) dieser Ordnung.

122

123

124

(3) Mit Ausnahme der Antragsschrift und solcher Schriftsätze, die Sachanträge
enthalten, sind Schriftsätze und sonstige Erklärungen der Parteien, sofern nicht
das Bundesschiedsgericht etwas anderes verfügt, ohne besondere Form mitzuteilen.

125 § 6 Umgang mit Dokumenten

126 (1) Das Bundessekretariat stellt dem Bundesschiedsgericht eine funktionsfähige
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127

128

Plattform für die elektronische Kommunikation, Datei- und Dokumentenablage zur
Verfügung.

129

130

131

132

133

134

135

(2) Das Bundesschiedsgericht ist, unter Berücksichtigung der Rechte der
Schiedsparteien und seiner Funktionsfähigkeit, zu größtmöglicher Transparenz und
Verständlichkeit verpflichtet. In der Regel soll über die Verfahren und Arbeit
des Bundesschiedsgerichts auf der zentralen verbandsinternen
Informationsplattform, in der Regel ein Verbands-Wiki, verbandsöffentlich
informiert werden. Die Entscheidung über den Umgang mit Dokumenten und jeglicher
verbandsinternen wie -externen Veröffentlichung obliegt dem*der Vorsitzenden.

136 II. Verfahren

137 1. Grundsätze

138 § 7 Zuständigkeit

139

140

141

Das Bundesschiedsgericht ist zuständig für alle rechtlich relevanten
Streitigkeiten innerhalb des Bundesverbandes. Es entscheidet außer in den ihm
anderweitig zugewiesenen Fällen insbesondere

142

143

(a) über Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, Landesverbänden, Landesverbänden
und dem Bundesverband sowie Organen und Organmitgliedern,

144

145

(b) über Rechtsbehelfe gegen Ausschlüsse von Landesverbänden und Mitgliedern
sowie gegen den Entzug ihrer Rechte,

146

147

148

(c) über die Auslegung der Satzung der JEF Deutschland, der nach dieser Satzung
verabschiedeten Geschäftsordnungen sowie die Gültigkeit und Auslegung rechtlich
relevanter Handlungen der Organe des Bundesverbandes,

149

150

151

(d) bei Meinungsverschiedenheiten und Zweifeln über die Vereinbarkeit von
Rechtsvorschriften und Handlungen der Landesverbände und ihrer Untergliederungen
mit Satzung der JEF Deutschland,

152

153

(e) über die Gültigkeit einer Wahl durch die Organe des Bundesverbandes sowie
über die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl,

154

155

(f) über rechtlich relevante Streitigkeiten in einem Landesverband soweit ein
Landesverband über kein eigenes Schiedsgericht verfügt,

156 (g) über Beschwerden gegen Entscheidungen der Landesschiedsgerichte,
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157 (h) für Verbandsordnungsverfahren nach § 17 dieser Ordnung

158

159

(i) sofern zwei Parteien durch Parteiabrede seine Zuständigkeit für ihre
Streitigkeit, die auch nicht rechtlicher Natur sein kann, begründen.

160 § 8 Antrag

161 (1) Antragsberechtigt sind

162 a) alle Organe des Bundesverbands und der Landesverbände,

163 b) die Awareness-Stelle des Bundesverbands,

164

165

c) 1/10 der stimmberechtigten Teilnehmer*innen einer Versammlung, sofern eine
Wahl oder Entscheidung dieser Versammlung angefochten wird,

166

167

d) jedes Vereinsmitglied, sofern es in der Sache selbst unmittelbar betroffen
ist.

168

169

170

(2) Jeder verfahrenseinleitende Antrag bedarf der Schriftform und einer
schriftlichen Begründung. Die Antragsschrift muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

171

172

- die Bezeichnung der Parteien und ihrer gesetzlichen Vertreter nach Namen und
ladungsfähiger Anschrift, mindestens aber einer E-Mail-Adresse und Telefonnummer

173 - einen mindestens bestimmbaren Antrag

174 - eine Sachverhaltsdarstellung sowie

175 - die Bezeichnung der Beweismittel.

176

177

(3) Das Bundesschiedsgericht darf über das Antragsbegehren nicht hinausgehen,
ist aber an die Fassung der Anträge nicht gebunden.

178 § 9 Verfahrensparteien

179 (1) Parteien in einem Schiedsgerichtsverfahren sind:

180

181

a) Antragsteller*in und Antragsgegner*in bzw. deren Vertretungsorgane
(Schiedsparteien)
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182

183

b) Dritte, deren Interessen durch den Verfahrensgegenstand mehr als nur
geringfügig berührt werden (Beigeladene).

184

185

186

187

188

189

(2) Der Vorsitzende des Bundesschiedsgerichts kann Beigeladene auf Antrag
zulassen oder von Amts wegen beiladen. Vorstände der Landesverbände der JEF
Deutschland sowie ein*e Vertreter*in der Awareness-Stelle der JEF Deutschland
sollen auf ihren Antrag beigeladen werden. Das Bundesschiedsgericht kann weitere
Mitglieder bzw. Vertretungsorgane, die ebenfalls in der Sache betroffen sind,
nach eigenem Ermessen beiladen. Der Beiladungsbeschluss ist unanfechtbar.

190

191

(3) Parteien können sich, sofern nicht das persönliche Erscheinen angeordnet
wurde, vertreten lassen.

192 § 10 Mitwirkungspflichten

193

194

(1) Alle Verfahrensparteien und Zeug*innen sind zur Mitwirkung am Verfahren des
Bundesschiedsgerichtes verpflichtet.

195

196

197

198

(2) Verfahrensparteien und Zeug*innen sind zur Aussage verpflichtet. Die
Vorschriften der Strafprozessordnungg über Zeugnis- und
Aussageverweigerungsrechte gelten entsprechend, soweit nicht der Charakter eines
Schiedsverfahrens entgegensteht.

199

200

201

(3) Ein Verstoß gegen die Mitwirkungs- und Aussagepflicht kann als
verbandsschädigendes Verhalten gewertet und mit Ordnungsmaßnahmen geahndet
werden. Die Verfahrensparteien und Zeug*innen sind hierüber zu belehren.

202 § 11 Untersuchungsgrundsatz; Aufklärungspflicht; Unterstützungspflicht

203

204

205

206

(1) Das Bundesschiedsgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die
Parteien sind dabei heranzuziehen und verpflichtet, mitzuwirken. Das
Bundesschiedsgericht ist an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Parteien
nicht gebunden. Es kann insbesondere Sachverständige hinzuziehen.

207

208

209

210

(2) Der*die Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt,
unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende
tatsächliche Angaben ergänzt und alle für die Feststellung und Beurteilung des
Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden.

211

212

213

214

(4) Das Bundesschiedsgericht hat die Parteien in sonstiger Weise, soweit mit
zumutbaren Aufwand und Rücksicht auf die Neutralität und Unparteilichkeit des
Bundesschiedsgerichts möglich und zulässig, bei ihren Verfahrenshandlungen zu
unterstützen.
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215 2. Verfahrensablauf

216 § 12 Zustellung des Antrags

217

218

(1) Die Antragsschrift ist der oder den anderen Parteien unverzüglich,
mindestens jedoch innerhalb von sieben Kalendertagen, zuzustellen.

219

220

(2) Mit der Zustellung ist den Parteien die Verfahrensweise mitzuteilen und
ihnen diese zu erläutern.

221 § 13 Bestimmung der Verfahrensweise; schriftliches Vorverfahren; erster

222 Erörterungstermin

223

224

225

226

(1) Nach Eingang des Antrag entscheidet der*die Vorsitzende, ob ein
schriftliches Verfahren zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durchgeführt
(schriftliches Vorverfahren) oder ein zeitnaher mündlicher Erörterungstermin mit
den Parteien angesetzt wird (Verfahren mit erstem Erörterungstermin).

227

228

229

230

231

(2) Wird ein schriftliches Vorverfahren durchgeführt, fordert der Vorsitzende
die Parteien auf, Schriftsätze und sonstige Erklärungen einzureichen, den
Sachverhalt aus ihrer Sicht darzulegen und Beweisangebote zu unterbreiten.
Er*sie kann den Parteien hierfür angemessene Fristen setzen. Eine solche
Fristsetzung ist unanfechtbar.

232

233

234

235

(3) Wird ein erster Erörterungstermin bestimmt, teilt der*die Vorsitzende den
Parteien Ort und Zeit mindestens zwei Wochen im Voraus mit. Diese Mitteilung ist
zuzustellen. Auf den ersten Erörterungstermin können weitere Erörterungstermine
oder die Anberaumung der mündlichen Verhandlung folgen.

236 § 14 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

237

238

239

240

(1) Das Bundesschiedsgericht setzt im schriftlichen Vorverfahren oder Verfahren
des ersten Erörterungstermins nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung des
Art, Umfangs und der Schwierigkeit der Sache durch Beschluss seiner ordentlichen
Mitglieder Ort und Zeit der mündlichen Verhandlung fest.

241

242

243

244

245

246

(2) Die Terminladung ist den Parteien mit einer Frist von drei Wochen
zuzustellen. Im Einvernehmen mit den Parteien kann sie verkürzt werden. Der
Termin ist mindestens zwei Wochen vorab verbandsöffentlich, in der Regel über
das Verbands-Wiki, bekanntzugeben. Eine weitergehende Information des Verbands
soll nach dem Ermessen des*der Vorsitzenden erfolgen, wenn es die Bedeutung der
Sache erfordert, insbesondere in Verfahren gemäß § 5 lit. c) dieser Ordnung.
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247 (3) Die Ladung muss enthalten:

248 a) den Ort, den Tag und die Zeit der Verhandlung,

249 b) die in dieser Bundesschiedsgerichtsordnung geregelten Belehrungen.

250

251

252

(4) Das Bundesschiedsgericht kann zur sachdienlichen Vorbereitung der
Entscheidung unter Fristsetzung die Parteien auffordern, weiter vorzutragen und
Beweismittel vorzubringen.

253 § 15 Verhandlung

254

255

256

(1) Einem Schiedsspruch hat in der Regel eine mündliche Verhandlung
vorauszugehen. Im Einvernehmen mit den Parteien kann das Bundesschiedsgericht
ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

257

258

259

260

261

262

263

(2) Die mündliche Verhandlung ist verbandsöffentlich. Mit Einverständnis aller
Parteien ist die Verhandlung für jedermann öffentlich. Die Öffentlichkeit kann
auf Beschluss der Mehrheit der ordentlichen Mitglieder ausgeschlossen werden,
wenn dies unter Berücksichtigung der Interessen eines*r Partei oder bei
Vorliegen eines schwerwiegenden Grundes, insbesondere die drohende
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit oder des Ansehens des Verbands,
erforderlich ist.

264 Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

265

266

267

268

(3) Die mündliche Verhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache. Sodann erhalten
die Parteien das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen. Danach legt
das Gericht seine vorläufige Auffassung dar. An eine solche Erörterung schließt
sich die Beweisaufnahme an.

269

270

271

(4) Zeug*innen werden vor dem Bundesschiedsgericht persönlich und mündlich
gehört. Im Einvernehmen mit den Parteien können schriftliche Aussagen der
Zeug*innen zum Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht werden.

272

273

274

275

276

(5) Nach Abschluss der Beweisaufnahme haben die Parteien das Recht zur
Schlusserklärung und zur Antragstellung. Die mündliche Verhandlung wird sodann
für geschlossen erklärt. Neue Tatsachen und Beweismittel können die Parteien
danach nicht mehr vorbringen. Das Bundesschiedsgericht kann die Wiedereröffnung
der mündlichen Verhandlung beschließen.

277

278

(6) Über den Verlauf der mündlichen Verhandlung ist ein Protokoll zu führen, das
den wesentlichen Inhalt der Verhandlung wiedergibt. Dies kann auf Beschluss des
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279

280

281

Bundesschiedsgerichts auch durch einen digitalen Mitschnitt geschehen. Anträge
der Parteien sind im Wortlaut aufzunehmen. Das Protokoll ist allen Parteien
zuzuleiten.

282

283

284

(7) Bei unentschuldigtem Fernbleiben einer Partei kann auch in ihrer Abwesenheit
verhandelt und entschieden werden. Darüber sind die Parteien spätestens mit der
Ladung zu der mündlichen Verhandlung zu belehren.

285

286

287

288

289

(8) Die mündliche Verhandlung kann digital über ein geeignetes, zugängliches
Videokonferenzsystem stattfinden. Die Entscheidung hierüber trifft der*die
Vorsitzende unter Berücksichtigung des Umfangs und der Bedeutung des Verfahrens.
Verhandlungen in Verfahren nach § 7 lit. b) dieser Ordnung sollen nicht digital
stattfinden.

290 II. Einzelne Verfahrensarten

291 § 16 Verbandsordnungsverfahren

292 (1) Ein Mitglied, das

293

294

(a) gröblich gegen diese Satzung oder die politischen Grundsätze der JEF
verstößt,

295

296

(b) in hohem Maße oder anhaltend das Ansehen der JEF schädigt oder geschädigt
hat, kann ausgeschlossen werden.

297

298

299

300

(2) Über den Ausschluss juristischer Personen, die keinem Landesverband der JEF
Deutschland angehören, den Ausschluss von Fördermitgliedern der JEF Deutschland
und über den Ausschluss vom Bundesverband geführter Mitglieder entscheidet der
Bundesvorstand.

301

302

303

304

(3) Gegen ein Mitglied, das gegen die Satzung verstößt oder in anderer Weise das
Ansehen der JEF in einem Maße beeinträchtigt, das einen Ausschluss noch nicht
rechtfertigt, können, auf Antrag des Bundesvorstands, eines Landesvorstands oder
der Awareness-Stelle, durch das Bundesschiedsgericht verhängt werden:

305 a) Verwarnung,

306 b) Enthebung aus einem Vereinsamt bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren,

307

308

c) Aberkennung des passiven Wahlrechts für Vereinsämter bis zu einer Höchstdauer
von zwei Jahren,
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309

310

d) Zeitweiliges Ruhen der Mitgliedsrechte bis zu einer Höchstdauer von zwei
Jahren.

311

312

313

(4) In Verbandsordnungsverfahren ist das Bundesschiedsgericht an die Anträge der
Parteien nicht gebunden. Es kann in diesem Fall eine mildere als die beantragte
Maßnahme aussprechen, nicht jedoch eine schärfere.

314 III. Entscheidungen

315 § 17 Schiedsspruch

316

317

(1) Das Bundesschiedsgericht entscheidet über Anträge, soweit nichts anderes
bestimmt ist, durch Schiedsspruch.

318

319

320

321

(2) Das Bundesschiedsgericht entscheidet nach seiner freien, aus dem
Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. Der Schiedsspruch darf nur
auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen sich die Parteien
äußern konnten.

322

323

324

(3) Entschieden wird aufgrund nichtöffentlicher Beratung des
Bundesschiedsgerichts; über den Verlauf der Beratung ist von allen Mitgliedern
Stillschweigen zu wahren.

325

326

327

328

(4) Das Bundesschiedsgericht entscheidet, sofern nichts anderes bestimmt ist,
durch fünf Mitglieder. In Verfahren nach § 7 lit. c) dieser Ordnung entscheidet
es durch die ordentlichen Mitglieder. Näheres regelt die Geschäftsordnung. Die
Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit.

329

330

(5) Der Schiedsspruch ist in hinreichend verständlicher Sprache zu begründen. Er
bedarf einer Rechtsbehelfsbelehrung.

331

332

(6) Der Schiedsspruch bedarf der Schriftform. Er ist mindestens von dem*der
Vorsitzenden zu unterschreiben.

333

334

(7) Die Entscheidung ist den Verfahrensparteien unverzüglich mindestens auf
elektronischem Weg zu übermitteln.

335

336

337

338

339

340

(8) Auf die Entscheidung ist zeitnah verbandsöffentlich, jedenfalls aber zwei
Wochen nach der Entscheidung über einen Kommunikationskanal, der im Einvernehmen
zwischen Bundessekretariat und Bundesschiedsgericht bestimmt wird, zu
informieren. Das Bundesschiedsgericht kann auch eigenständig über die
Entscheidung verbandsöffentlich informieren. In Verfahren von grundsätzlicher
Bedeutung soll die Entscheidung in anonymisierter Form verbandsöffentlich
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341

342

zugänglich gemacht werden, sofern berechtigte Interessen der Parteien nicht
entgegenstehen.

343 § 18 Einstweilige Anordnung

344

345

346

347

(1) Das Bundesschiedsgericht kann auf Antrag jederzeit eine einstweilige
Anordnung erlassen, ausgenommen die Anordnung von Ordnungsmaßnahmen. Gegenstand
einer einstweiligen Anordnung kann auch eine vorläufige Amtsenthebung für
maximal 2 Monate sein.

348

349

(2) Die einstweilige Anordnung soll die Hauptsacheentscheidung nicht vorweg
nehmen.

350

351

352

(3) Die einstweilige Anordnung kann wegen der Dringlichkeit ohne mündliche
Verhandlung und auch allein durch den*die Vorsitzende ergehen. Die weiteren
Mitglieder des Bundesschiedsgerichts sind hierüber unverzüglich zu informieren.

353

354

355

356

357

358

(4) Gegen die einstweilige Anordnung, die ohne mündliche Verhandlung ergeht,
kann der*die Betroffene binnen zwei Wochen nach Zustellung Beschwerde beim
Bundesschiedsgericht einlegen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
Der*die Betroffene ist in dem Beschluss über diesen Rechtsbehelf zu belehren.
Über die Beschwerde entscheidet das Bundesschiedsgericht mit einfacher Mehrheit
aufgrund mündlicher Verhandlung.

359 § 19 Alleinentscheid

360

361

362

(1) Erweist sich ein Antrag als offensichtlich unzulässig oder unbegründet, so
kann der*die Vorsitzende den Antrag durch Alleinentscheid zurückweisen. Die
Entscheidung ergeht ohne mündliche Verhandlung.

363

364

365

366

367

(2) Gegen den Alleinentscheid der Vorsitzenden können die Parteien binnen eines
Monats nach Zustellung beim Bundesschiedsgericht Einspruch einlegen. Wird der
Einspruch rechtzeitig eingelegt, so gilt der Alleinentscheid als nicht ergangen.
Ansonsten wirkt er als rechtskräftige Entscheidung. In dem Alleinentscheid sind
die Parteien über die Einspruchsmöglichkeit zu belehren.

368 IV. Rechtsbehelfe

369 § 20 Rechtsbehelfe

370

371

(1) Gegen eine Sachentscheidung des Bundesschiedsgerichtes können die Parteien
den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten bestreiten.
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372

373

(3) Gegen Beschlüsse ist ein Rechtsmittel nicht gegeben, sofern nichts
Abweichendes geregelt ist.

374 § 21 Bundesschiedsgericht als Berufungsinstanz

375 (1) Ist das Bundesschiedsgericht Berufungsinstanz, so kann es

376 a) über die Sache erneut entscheiden oder

377

378

379

b) die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, wenn deren Entscheidung auf einer
mangelhaften Aufklärung des Sachverhaltes oder wesentlichen Verfahrensmängeln
beruht.

380

381

(2) Offensichtlich unbegründete Berufungen können vom Bundesschiedsgericht nach
Lage der Akten ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss zurückgewiesen werden.

382

383

384

385

(3) Der Antrag auf Zulassung der Berufung oder der Berufungsantrag sind bei dem
Bundesschiedsgericht innerhalb von zwei Wochen zu stellen. Dieser muss noch
keine Begründung enthalten. Der Antrag ist innerhalb einer Frist von zwei
weiteren Wochen nach Antragstellung zu begründen.

386 V. Kosten, Schlussbestimmungen

387 § 22 Kosten und Auslagen

388

389

390

391

392

393

(1) Die notwendigen Kosten des Verfahrens trägt der Bundesverband der JEF
Deutschland. Fahrtkosten und Verdienstausfall werden den Parteien und geladenen
Zeugen nur soweit erstattet, als sie erforderlich waren und es nach der
Haushaltslage der JEF Deutschland möglich ist. Über Letzteres entscheiden
der*die Vorsitzende, der*die Bundesschatzmeister*in und der*die Vorsitzende*r
des Präsidiums des Bundesausschusses mit einfacher Mehrheit.

394

395

396

397

(2) Im Falle eines Verbandsordnungsverfahrens, das mit Nichterlass einer
Ordnungsmaßnahme oder Antragsrücknahme durch den*die Antragssteller*in endet,
hat das Bundesschiedsgericht dem*der Antragsteller*in oder dem Bundesverband
aufzugeben, dem*der Antragsgegner*in die notwendigen Auslagen zu erstatten.

398

399

400

(3) Im Übrigen kann das Bundesschiedsgericht nach seinem Ermessen einer Partei
die Erstattung der Auslagen der anderen Partei auferlegen, wenn erstere einen
von vornherein offensichtlich unbegründeten Antrag weiter verfolgte.

401

402

(4) Die Parteien können zu Beginn des Verfahrens die Übernahme der Kosten für
einen Verfahrensbeistand beantragen. Das Bundesschiedsgericht kann auch ohne
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403

404

405

406

407

408

409

Antrag der Betroffenen die Übernahme der Kosten für einen anwaltlichen
Verfahrensbeistand zu Lasten des Bundesverbands zubilligen, soweit es dies nach
seinem Ermessen unter Berücksichtigung des Umfangs, Komplexität und Bedeutung
des Verfahrens für notwendig erachtet. Auf die Möglichkeit eines
Verfahrensbeistands ist jede*r Antragsgegner*in zu Beginn eines Verfahrens nach
§ 7 lit. b) und g) dieser Ordnung hinzuweisen; in anderen Verfahren soll dieser
Hinweis zu Beginn erfolgen.

410 § 23 Anwendung FamFG und ZPO

411

412

413

414

Ergänzend zu dieser Bundesschiedsgerichtsordnung können in zweckentsprechender
Anwendung für die Verfahren vor dem Bundesschiedsgericht das Gesetz über die
Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (FamFG) sowie die Zivilprozessordnung herangezogen werden.

415 § 24 Inkrafttreten

416

417

418

(1) Diese Neufassung der Bundesschiedsgerichtsordnung tritt nach ihrer
Verabschiedung durch den Bundeskongress sofort in Kraft. Alle bisherigen
Regelungen treten damit außer Kraft.

419

420

421

422

423

424

425

(2) Anhängige Verfahren werden nach der nunmehr geltenden Fassung der
Bundesschiedsgerichtsordnung abschließend bearbeitet. Die nach der
Bundesschiedsgerichtsordnung in der Fassung vom 07.03.2001 gewählten Mitglieder
des Bundesschiedsgerichts übernehmen mit dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt und
für die nach dieser Ordnung vorgesehene Dauer von zwei Jahren ab In-Kraft-Treten
dieser Ordnung die Funktion der ordentlichen Mitglieder des
Bundesschiedsgerichts gemäß § 2.

426 _______ ENDE _____

Begründung

427 I. Allgemein

428

429

430

431

432

433

434

435

Nach § 29 Abs. 3 Satzung der JEF Deutschland (Bundessatzung) ist eine
Bundesschiedsordnung aufzustellen. Näheres zu den Zuständigkeiten oder dem
Verfahren ist nicht geregelt.
Es existiert eine aktuelle Bundesschiedsordnung, es ist jedoch nicht bekannt,
von
welchem Datum. Die Angabe “070301” im entsprechenden PDF-Dokument lässt auf
den 7. März 2001 schließen. Die sechs Paragrafen dieser Schiedsordnung enthalten
im Ergebnis lediglich eine inhaltliche Wiederholung der Zuständigkeiten und
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436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

Verfahren, wie sie bereits in der Bundessatzung festgeschrieben sind, und
Vorgaben
hinsichtlich eines mittlerweile nicht mehr existierenden und in der aktuellen
Bundessatzung nicht vorgesehenen “Rechtsausschusses”. Die aktuelle
Schiedsordnung bedarf dringend der Überarbeitung.
Ein Beschluss der Schiedsordnung durch den Bundeskongress steigert die
Akzeptanz des Gerichts und seiner Verfahren und Entscheidungen, die Vorhersehbar
und Transparenz seiner Verfahren und sorgt für eine breite
Mitentscheidungsmöglichkeit der Mitglieder bzw. ihrer Delegierten über das
BSchiedsG, das nach der Satzung und der hier vorgeschlagenen Ordnung
Letztentscheidungskompetenz besitzt.
Die hier vorgeschlagene Schiedsordnung wurde erarbeitet unter Berücksichtigung
der Erfahrungen aus dem einem vor ihm geführten Verfahren (nach aktuellem
Kenntnisstand hat es in den Jahren seit 2001 nur dieses eine Verfahren gegeben),
§
13 der Satzung der Europa-Union Deutschland vom 31.03.2019, allgemeinen
Grundsätzen der öffentlich verfügbaren Schiedsordnungen der demokratisch
verfassten Parteien und ihrer Parteijugendorganisationen, die im Deutschen
Bundestag vertreten sind, sowie geeigneter Verfahrensgrundsätze der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und Zivilprozessordnung (ZPO), soweit sie mit
dem Wesen der Bundesschiedsgerichtsbarkeit der JEF Deutschland vereinbar sind.

457 II. Zu den einzelnen Bestimmungen

458 1. Zu § 1: Text wie Satzung

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

2. Zu § 2
a) Abs. 1 bis 3: Siehe Änderungsantrag zu § 29 der Bundessatzung für den
Bundeskongress 2023
b) Abs. 4: Eine Abwahl sollte möglich sein, um, bei Missbrauch der
Amtsführung oder des Gerichts oder bei mehrmaligen ungebührlichem
Verhalten der Mitglieder, Schaden von dem Gericht abzuwenden und
seine Autorität zu sichern. Sie sollte jedoch die absolute Ausnahme
darstellen.
c) Abs. 5: Anforderungen an die (neu eingeführten) „sonstigen Mitglieder“.
Auch diese Mitglieder sollten durch ihr bisheriges Verhalten eine Gewähr
dafür bieten, im Sinne der Grundsätze von Schiedsverfahren zu arbeiten,
auch wenn die Hoheit über ihre Auswahl ausschließlich bei den jeweiligen
Schiedsparteien liegt.

472 d) Abs. 6: Reserveklausel

473

474

475

3. Zu § 3: Die Regelungen sind notwendig, um die Handlungsfähigkeit sowie eine
unparteiische und unabhängige Arbeit des Bundesschiedsgerichts abzusichern.
Die Schiedsordnung sieht vor, dass Verfahren über den Ausschluss von
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476

477

478

Mitgliedern oder Landesverbänden in der Regel einer mündlichen Verhandlung in
Präsenz bedürfen. Hierfür ist auch aus sozialen Aspekten ein Anspruch auf
Kostenerstattung für die Mitglieder des Gerichts wichtig.

479

480

4. Zu § 4: Die Regelungen sind notwendig, um die Handlungsfähigkeit des
Bundesschiedsgerichts zu gewährleisten.

481

482

483

5. Zu § 4a: Die Regelungen sind notwendig, um eine unparteiische und
unabhängige Arbeit des Bundesschiedsgerichts zu gewährleisten sowie das
Vertrauen in das Gericht zu stärken.

484

485

486

487

488

489

6. Zu § 5 und §6: Es bedarf mit Blick auf ordentliche, nachvollziehbare und
transparente Verfahren sowie die Rechte der Verfahrensparteien bestimmter
Form- und Veröffentlichungsvorschriften. Diese sollten aber im Hinblick auf ein
möglichst zugängliches Schiedsgericht ebenso ausreichend Flexibilität für
schnelle und unkomplizierte Verfahren bieten, solange die Parteirechte und die
Nachvollziehbarkeit gewahrt werden.

490

491

492

7. Zu § 7: Die Zuständigkeiten folgen denen der Satzung. Neu hinzugefügt wurde
die Zuständigkeit für Entscheidungen über Wahlen. Hierzu existierte bislang im
Bundesverband keine Regelung.

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

8. Zu § 8:
a) Zu Abs. 1 (Antragsberechtigung): Neben den Organen und Mitgliedern
(die in der Sache selbst und unmittelbar betroffen sein müssen, um
Popularanträge auszuschließen), wurde die Awareness-Stelle
aufgenommen, da diese kein Organ ist, aber ebenso über gewisse
Rechte verfügt.
b) Zu Abs. 2 (Antrag): Siehe Nr. 6 sinngemäß
c) Zu Abs. 3 (Antrag), sowie auch §§ 10, 11: Die Schiedsordnung sieht vor,
dass das Gericht die Parteien bei ihren Handlungen im Sinne einer
Lösungsorientierung und eines möglichst zugänglichen Gerichts
unterstützt. Hierzu gehört auch die Befugnis, Anträge unter
Berücksichtigung des Willens des*der Antragsteller*in auszulegen.
Gleichzeitig sind Mitwirkungspflichten der Parteien unabdingbar und
sollen entsprechend verankert werden.

507

508

509

510

511

512

9. Zu § 9, insbesondere Abs. 2: Die Schiedsordnung strebt an, dass Verfahren vor
dem Gericht lösungsorientiert und orientiert an den Interessen und Rechten der
jeweiligen Schiedsparteien sind. Gleichzeitig soll, insbesondere bei Verfahren
von
grundsätzlicher Bedeutung, die Möglichkeit für Beteiligung aus dem Verband
heraus geschaffen werden.
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513

514

515

516

517

518

10. Zu §§ 12 bis 15: Die Verfahren vor dem Gericht sollen strukturiert,
nachvollziehbar, effizient und transparent sein, die Rechte der
Verfahrensparteien
absichern, die Grundsätze nach § 1 dieser Ordnung achten, gleichzeitig
möglichst zugänglich und flexibel sein. Das Gericht hat die Aufgabe, die
Verfahrensparteien in jeder Lage des Verfahrens zu unterstützen.

519

520

521

522

523

524

11. Zu § 16 Abs. 3 f.: Bei der Erarbeitung der Bundesschiedsordnung wurde
festgestellt, dass unterhalb des Verfahrens zum Ausschluss von Mitgliedern kein
förmliches Verfahren zur Sanktionierung geringerer Verstöße verstößt. In vielen
Fällen von Verstößen gegen die Satzung und diese Ordnung / in Verfahren vor
dem Gericht ist aber eine geringere Sanktion ausreichend bzw. ein Ausschluss
nicht erforderlich.

525 12. Zu §§ 17 bis 19: Siehe Nr. 10 sinngemäß

526

527

528

529

530

531

13. Zu §§ 20, 21: Die Entscheidungen des Bundesschiedsgericht sind
letztverbindliche / rechtskräftige Entscheidungen. Allerdings steht den Parteien
der Weg vor den ordentlichen Gerichten gemäß des GVG offen. Das
Bundesschiedsgericht ist in manchen Satzungen der Landesverbände der JEF
Deutschland als Rechtsbehelfsinstanz vorgesehen, wie es in Dachverbänden
auch üblich ist.

532

533

534

535

14. Zu § 22: Den Parteien sollen mit Blick auf ein möglichst zugängliches
Gericht und
die effektive Wahrung der Rechte der Parteien außer in engst begrenzten
Ausnahmefällen keine Kosten entstehen.

536

537

15. Zu § 23: Subsidiäre Anwendbarkeit für die Fälle, in denen die
Bundesschiedsordnung keine erforderliche Regelung bereit hält.

538

539

540

541

542

543

16. Zu § 24, insbesondere Abs. 2: Pragmatische Lösung mit Blick darauf, dass die
Bundesschiedsordnung nunmehr die Wahl der ordentlichen Mitglieder des
Gerichts durch den Bundeskongress vorsieht, die aktuellen Mitglieder aber, und
unter Geltung der aktuellen Bestimmungen der Satzung und mutmaßlich
aktuellen Schiedsordnung, erst durch den Bundesausschuss Ende 2022 gewählt
wurden.



OA2 Änderungsantrag zu den Verbandsordnungen der JEF Deutschland

Gremium: Bundesvorstand

Beschlussdatum: 18.08.2023

Antragstext

1

2

3

4

Der Bundeskongress der JEF Deutschland möge beschließen, in allen bundesweit
gültigen Verbandsordnungen mit “:” zu gendern und dies in den aktuellen
Verbandsordnungen (Schiedsordnung, Beitragsordnung, Wahlordnung.
Geschäftsordnung Bundeskongress) wo notwendig anzupassen.

Begründung

5 erfolgt mündlich
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